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Nach § 31 der Reichsgnmdsätze über Voraussetzung, 
Art lind Maß der öffentlidien Fürsorge soll von der 
M öglidikeit,' Besdiädigten und Hinterbliebenen Dar- 
löhen gegen Verpfändung ihrer Versorgungsgebühr
nisse zur Sidierung ihrer w irtsdiaftlidien Selbstän
digkeit zu gewähren, tunlidist Gebraudi gem adit 
werden. Die Fürsorgestellen und die H auptfürsorge
stellen gewähren Darlehen, Beihilfen und Existenz
aufbauhilfen. Die M öglidikeiten der Inansprudinahme 
sind begrenzt durdi die Mittel, die für soldie Zwedie 
in deii einzelnen Ländern bzw. den Landesfürsorge
verbänden bereitgestellt werden können. Die Unzuläng- 
lidikeit der in einzelnen Bezirken zur Verfügung 
stehenden Mittel für die Zwedce einer Existenzgrün
dung hat ergänzend private Hilfsorganisationen auf 
den Plan gerufen, die dem Schwerbesdiädigten in der 
Erringung einer selbständigen Existenz als H andwerker 
wie als Kaufmann die nodi fehlende Hilfestellung ge
währen. Die Sdiwierigkeiten dieser fehlenden Mittel 
für Existenzgründungen und Hausrathilfen, die nadi 
Maßgabe der im Haushalt eingesetzten Beträge audi 
nad i dem Entsdiädigungsgesetz für ehemalige Kriegs
gefangene gew ährt werden können, ergeben sidi 
ebenfalls bei der Durdiführung dieses Gesetzes. Die 
K annvorsdiriften bleiben eben eine Deklamation, 
wenn nicht audi dem entsprediende Beträge in den 
Haushalten der Länder und des Bundes stehen.
Dem Sdiwerbesdiädigten, der sidi aus eigener Kraft 
helfen will, muß bei vorliegenden sonstigen Vor
aussetzungen die Starthilfe aus öffentlidien Mitteln 
in ausreidiendem Maße gewährt werden. Diese S tart
hilfe ist heute vielfadi nodi unzulänglidi. Eine bessere 
Dotierung der Fürsorgestellen und Hauptfürsorgestel- 
len ersdieint als ein Gebot der Stunde.
Einer N euregelung bedarf audi das Ausweis- und V er
günstigungswesen. Die möglidist billige Erreidiung des 
Arbeitsplatzes und die kulturelle Entspannung zu er- 
sdiwinglidien Preisen sind w ir dem Sdiwerbesdiädig

ten sdiuldig, der nidit mit seinem Sdiidisal hadern, 
sondern es überwinden will. Die Förderung des V er
sehrtensports ist eine öifentlidie Aufgabe allerersten 
Ranges. Der blinde Sdiwimmer hat sein sdiweres 
Sdiidisal gem eistert und hat etwas von verlorener 
Lebensfreude zurüdigewonnen.

PERSONENKREIS

Wir haben im Bundesgebiet nadi den letzten Feststel
lungen insgesamt 1 516 028 Besdiädigte mit einem An- 
sprudi auf Versorgungsbezüge. Die Zahl der W itwen 
und W itwer beträgt 1 183187, die der Halbwaisen 
1 215 375, die der Vollwaisen 52 985. An Elternteilen, 
die einen anerkannten A nsprudi auf Ellernrente haben, 
gibt es 187 676, und die Kopfzahl der E lternpaare be
trägt 141 076,
Im Bundesgebiet harren nodi rund 250 000 V ersor
gungsanträge ihrer Erledigung. Die Versorgungsver
waltung wird also in der Durdiführung dieser uner
ledigten Anträge und der dritten Novelle zum Bundes
versorgungsgesetz weiterhin überfordert bleiben. N idit 
nur die Kriegsopfer, sondern die gesamte öffentlidi- 
keit haben ein großes Interesse daran, daß gesetzlidie 
Regelungen für die Kriegsopfer nidit durdi unzu- 
reidiende Personalbesetzungen einen allzu langen Ab- 
widdungsprozeß durdizustehen haben.
Den Ansprudi der V ersorgungsbereditigten auf eine 
geredite Auswirkung des gestiegenen Sozialprodukts 
audi auf ihre Versorgungsbezüge w ird niemand ernst- 
lidi bestreiten können. Will man das Bundesversor
gungsgesetz wohlwollend im Sinne des Gesetzgebers 
auslegen, w ird man in den V erw altungsvorsdiriften 
zu einer Vereinfadiung der Bestimmungen über den 
N adiweis der sidi verändernden Einkommensbezüge 
kommen müssen. W er die Durdiführung des Bundes
versorgungsgesetzes im ganzen Bundesgebiet beobadi- 
ten konnte, w ird sidi mit Nadidrudc zur Sdiaffung 
einer Bundesversorgungsverwaltung bekennen.

Die Regelung der Reichsverbindlichkeiten
Ministerialdirigent Dr. Féaux de la Croix Bonn

W eim nadistehend von Reidisverbindlidikeiten die 
Rede ist, so werden hierunter nur soldie Ver- 

bindlidikeiten verstanden, die aut bürgerlidiem  Redit 
oder auf normalen staatlidien Verwaltungsmaßnah
men beruhen (z. B.: Anleihen, Ansprüdie aus Kauf-, 
W erk- und Dienstverträgen, Ansprüdie aus dem Be
am tenverhältnis, A nsprüdie aus öffentlidi-reditlidier 
Inansprudinahme, Ansprüdie auf Sdiadenersatz). N idit 
behandelt werden also Ansprüdie auf Entsdiädigung 
von Verlusten, die durdi NS-Verfolgungsmaßnahmen, 
durdi Kriegsmaßnahmen oder Eingriffe der Sieger- 
m ädite entstanden sind.

GEGENWÄRTIGE RECHTSLAGE 
Für die heutige Reditslage der Reidisgläubiger sind 
die Vorsdiriften einerseits des Umstellungsgesetzes, 
andererseits des Grundgesetzes entsdieidend. § 14 UG

bestimmt, daß Reidisverbindlidikeiten n id it umgestelU 
werden. Art. 134 Abs. 4 GG besagt, daß das N ähere 
über das Reidisvermögen durdi ein besonderes Aus
führungsgesetz zu regeln ist. Die Reditsprediung hat 
auf diesen Reditsgrundlagen folgende Thesen ent- 
widcelt: Reidisverbindlidikeiten können zwar n id it 
gegen den Bund, wohl aber gegenüber dem nodi als 
fortbestehend zu betraditenden Reidi — jedenfalls in 
der Form der Feststellungsklage — geltend gem adit 
werden. Die Geltendm adiungssperre in bezug auf den 
Bund gilt jedodi nidit, soweit der Gläubiger einer 
RM -Reidisverbindlidikeit diese zur A ufredinung ge
genüber einer Forderung des Reidis benutzt; Voraus
setzung ist hierbei nur, daß sidi beide Forderungen 
sdion vor der W ährungsreform aufredienbar einander 
gegenüberstanden. Eine soldie A ufredinung mit 
Reidisverbindlidikeiten ist unter gewissen Umständen
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selbst gegenüber Forderungen bestimm ter Reidvsge- 
sellsdiaften zulässig. Unter bestimmten Bedingungen 
kann eine im Rahmen der Reidisverwaltung entstan
dene Verbindlichkeit gegen denjenigen öffentlichen 
Rechtsträger — z. B. das Land — geltend gemacht 
werden, der die frühere Reichsfunktion übernommen 
hat.
Daß diese Rechtsprechung trotz aller durchaus anzuer
kennenden Bemühungen der Gerichte die fehlende 
Gesetzgebung nur schlecht ersetzen konnte, stand 
schon lange für jeden Sachkenner außer Frage. Der 
Ruf nach einer gesetzlichen Regelung wird daher 
schon seit Jahren erhoben. Ihm wird wohl in Kürze 
entsprochen werden. Das bereits aus zahlreichen Pres
semeldungen bekannte Kriegsfolgenschlußgesetz, das
u. a. auch und gerade die Reichsverbindlichkeiten re
geln soll, geht seiner Vollendung entgegen. W orin 
liegt seine Problematik? W as wird es in bezug auf 
die Reichsverbindlichkeiten bringen?

GRÖSSENORDNUNG
Bei den Reichsverbindlicfakeiten ist zwischen verbrief
ten und nichtverbrieften Reichsverbindlichkeiten zu 
unterscheiden. Der Gesamtbetrag an verbrieften Reichs
verbindlichkeiten beläuft sich auf rund 390 Mrd. RM. 
Hiervon waren rund 140 Mrd. RM lang- und m ittel
fristige Schulden (also Anleihen, verzinsliche Schatz
anweisungen, Schuldbuchforderungen) und rund 250 
Mrd. RM kurzfristige Schulden (unverzinsliche Schatz
anweisungen, Schatzwechsel, Mefowechsel, Steuergut
scheine, W arenbeschaffungsguthaben, Betriebsanlage
güthaben, Wehrmachtsverpflichtungsscheine). Von den 
140 Mrd. RM befanden sich etwa 113 Mrd. RM in 
Händen von Geldinstituten, Versicherungen, Trägern 
der gesetzlichen Rentenversicherung, der Rest von 27 
Mrd. RM also sozusagen in Privathand. Von diesem 
„Privatbesitz“ dürften 9 Mrd. RM „M ittelzonenbesitz“, 
also 18 Mrd. RM „W estbesitz" sein. W enn im folgen
den von „Verbrieften" gesprochen wird, ist dieser 
westdeutsche Privatbesitz gemeint. Denn der „Mittel
zonenbesitz“ kann zur Zeit von der Bundesrepublik 
nicht berücksichtigt werden, da ihr nicht die W irt
schafts- und Steuerkraft dieses Gebiets zur Verfügung 
steht. Die Ausschaltung des Bestandes der Geldinsti
tute, Versicherungen und Rentenversicherungsträger 
ist gerechtfertigt, da deren V erluste durch andere 
Regelungen (Ausgleichsforderungen, Bundesgarantie 
und Zuschüsse für die Rentenversicherung) ausge
glichen worden sind.
Die Höhe der nichtverbrieften Redchsverbindlichkeiten 
ist in den letzten Kriegsmonaten im Reichsfinanzmini
sterium auf 400 Mrd. RM geschätzt worden. M ehr ist 
leider heute nicht bekannt. Außer Zweifel steht nur.

daß die Zahl der Gläubiger nichtverbriefter Reichsfor- 
derungen in die Millionen geht und daß es schlech
terdings keine Forderungsart gibt, die darunter nicht 
vertreten  wäre (so Forderungen aus V erträgen aller 
Art: Kauf-, W erk- und Dienstverträgen; Forderungen 
auf Gehalt oder W ehrsold, Schadenersatzforderungen).

LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN 
Eine quotale Regelung dieser nichtverbrieften Verbind
lichkeiten ist verwaltungstechnisch unmöglich. Denn 
abgesehen davon, daß die dann notwendige Anmelde- 
und Feststellungsaktion einen jährlichen Aufwand von 
vielen, wahrscheinlich über ICO Mill. DM erfordern 
würde, müßte eine solche Aktion in vielen Fällen an 
Beweisschwierigkeiten (Vernichtung oder Unzugäng
lichkeit von Behördenunterlagen) scheitern. Diese ver
waltungsmäßigen Schwierigkeiten würden zweifellos 
bei einer cjuotalen Regelung der verbrieften Reichs
verbindlichkeiten nicht bestehen. W äre aber eine ver
schiedenartige Behandlung der verbrieften und der 
nichtverbrieften Reichsverbindlichkeiten verfassungs
rechtlich zulässig? Oder müssen nicht alle Reichsver- 
bindlichkeiten um gestellt — und zwar gleichmäßig 
umgestellt werden? Diese Frage w äre vielleicht zu 
bejahen, wenn man nicht aus dem Grundgesetz (Art. 
134 Abs. 4) eindeutig die Ermächtigung des Gesetzge
bers herauslesen müßte, das Problem der Reichsver
bindlichkeiten nach Maßgabe des Möglichen — d. h. 
des finanziell und technisch Möglichen — zu regeln. 
In dieser Ermächtigung liegt für den Gesetzgeber ein 
w eiter Ermessensspielraum. Dieser Ermessensspiel
raum wird auch durch das Londoner Abkommen nicht 
eingeengt. W enn dort ausländischen Gläubigern des 
Reiches praktisch eine 1:1 Umstellung gew ährt worden 
ist, so lag dem die auch verfassungsrechtlich anerken
nungswürdige Erwägung zugrunde, daß nach einer 
Staatskatastrophe die für sie politisch verantw ort
lichen Inländer nicht die gleiche Behandlung verlan
gen dürfen wie die unbeteiligten Ausländer. Das ein
zusehen sollte für jeden Inländer ein Gebot der poli
tischen Ehrlichkeit gegen sich selbst sein.
W ird nun das Kriegsfolgenschlußgesetz den angedeu
teten  Unterschied „quotale Umstellung der Verbrief
ten — Nichtumstellung der Nichtverbrieften" machen? 
Eine mögliche andere A lternative w äre etwa: 
„quotale Umstellung nur für verbrieften Altbesitz 
natürlicher Personen“ (der au t 6 Mrd. RM geschätzt 
wird). Ich möchte annehmen, daß der Bundesgesetz
geber den zuerst angedeuteten W eg gehen wird. In 
welcher Höhe diese Umstellung der Verbrieften er
folgen wird, ist ebenfalls noch ungewiß. Unter dem 
Satz von 100:5 wird sie wohl kaum liegen. W eite 
Kreise tippen auf ein Endergebnis von 100:6,5. Große

Allgem eine Versicherungs-Verm.-Gesellschaft m.b.H.
Düsseldorf W orringerstr. 1 0 1
F a c h l ic h e  B e r a t u n g  uncl V e r m it t lu n g  a lle r  S a ch -,  L e b e n s -  und  K ra n k e n -V e r s ic h e ru n g e n

L a n d e s d i r e k t i o n e n  In :
F r a n k f u r t  a / M . ,  N e d c a r s t r .  9  / K ö l n ,  R Ie h le rs tr .  7 7  / W e s t f a l e n ; W a n n e - E I c k e l ,  H a u p t s t r .  1 8 6  / H a m b u r g ,  H o l s t e n w a l l  2 0  

O s n a b r ü c k ,  S d i l a g v o r d e r s t r .  7  / R h e i n p f a l z :  L u d w l g s h a f e n , ' . O g g e r s h e i m e r s t r .  5  
F e r n e r  B e z i r k s d i r e k t i o n e n  u n d  G e s c h ä f t s s t e l l e n  i n  a l l e n  g r ö ß e r e n  S t ä d t e n  d e s  B u n d e s g e b i e t e s
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Optimisten rechnen mit einer Umstellungsquote von 
100:10, für Altbesitz gar von 100:20. Sidier ist, daß 
der umgestellte Betrag neu fundiert werden muß. Die 
Laufzeit der Ablösungsschuld wird wahrscheinlidi etwa 
25 Jahre, ihr Zinssatz 4 “/a betragen. Wünsche auf eine 
kürzere Laufzeit, einen höheren Zinssatz (6“/o) und 
Steuerfreiheit erscheinen unrealistisch.
Der Grundsatz: „quotal bei Verbrieften, Nicfatumstellung 
bei den Nichtverbrieften“ wird nun zweifellos einige 
wichtige Ausnahmen erleiden müssen. Einerseits kön
nen kurzfristig Verbriefte — sie sind fast restlos in 
Händen von Geldinstituten — nicht anders behandelt 
werden als Nicfatverbriefte, da sie diesen ihrem W esen 
nach wirtschaftlich näherstehen als den lang- und 
mittelfristigen Verbrieften. Andererseits w erden wegen 
ihres besonderen Charakters einige Gruppen von Nicht- 
verbrieften 1:1 umzustellen sein, so z. B. Versorgungs
ansprüche aus Körperschäden und Ansprüche aus 
Verwaltungsmaßnahmen nach 1945. Auch der Kom
plex der sogenannten nichtverbrieften Gründstücks
fälle — das sind die Fälle, in denen das Reich Grund
stücke in Besitz genommen, das Eigentum daran aber 
noch nicht erworben hat — bedarf einer Sonderbe
handlung. Ein Spezialproblem sind die Fälle der 
reichsverbürgten Rüstungskredite, also der Fälle, in 
denen Unternehmen auf Veranlassung oder Befehl des 
Reichs zur Durchführung von Rüstungsaufgaben Kre
dite bei Banken unter Bürgschaft des Reichs aufge
nommen haben, die jetzt von den Banken zurückgefor
dert werden. Die betroffenen Unternehmen haben den 
Wunsch, durch das Kriegsfolgenschlußgesetz automa
tisch von diesen Verbindlichkeiten befreit zu werden. 
Diesem Wunsch wird kaum stattgegeben werden kön
nen. Die hier in Betracht zu ziehenden Verhältnisse 
sind von Fall zu Fall so verschiedenartig, daß ein 
Ausgleich eben nur an Hand des Einzelfalls durch den 
Vertragshilferichter getroffen werden kann.
Die erwähnten Ausnahm eregelungen bei den nicht- 
verbrieften Reichsverbindlichkeiten werden allerdings 
zahlenmäßig betrachtet nur einen sehr kleinen Bruch
teil der Gesamtzahl der Fälle betreffen. Soll und kann 
bei der großen Masse das Prinzip der völligen Nicht
abgeltung Anwendung finden? Es wird hier oft von 
der Notwendigkeit einer Härteregelung gesprochen. 
Dabei wird in erster Linie an eine Klausel gedacht, 
die in Fällen der Unbilligkeit oder der besonderen 
Härte eine Abgeltung der Verbindlichkeit ermöglicht. 
Die Schwierigkeit liegt aber hier in folgendem: Eine 
weitgefaßte Härteklausel muß zwangsläufig dazu 
führen, daß die zuständigen Behörden mit einer Un
masse von Anträgen überfallen werden. Dies würde 
aber gerade den oben erwähnten kostspieligen Auf
bau einer Riesenbürokratie notwendig machen. Im 
übrigen w äre aber auch solch eine weite H ärteklau
sel vom Verwaltungsstandpunkt aus nicht praktikabel. 
Wie sollten bei der M annigfaltigkeit der Fälle die 
Außenbehörden nach Billigkeit, Gerechtigkeit oder 
„gesundem Volksbewußtsein“ eine Härteregelung 
handhaben? W ie sollte sich — und dies ist nun einmal 
unumgänglich — ein Haushaltsbedarf auch nur schät
zen lassen? Es gibt hier nur eine mögliche Lösung: 
Eine Härteklausel, die etw a in Anlehnung an die

Härteregelung im Lastenausgleich die Gewährung von 
Leistungen von der Unterschreitung bestimm ter Ein
kommensgrenzen abhängig macht und die zu gewäh
renden Leistungen genau bezeichnet.
Die hier entwickelte Gesamtlösung wird vom Einzel
fall aus gesehen vielfach nicht recht befriedigen. Da
bei ist indes eines zu bedenken: Die Regelung der 
Reichsverbindlichkeiten ist nur ein Teilkomplex der 
finanziellen Liquidation einer Staatskatastrophe größ
ten Ausmaßes. Ein rechtes Urteil kann nur der ge
winnen, der die Regelung der Reichsverbindlichkei
ten  vergleicht mit der Entschädigung der Kriegsbe
schädigten und Kriegshinterbliebenen, der Heim atver
triebenen, der NS-Verfolgten, der Kriegssachgeschädig- 
ten. Die W itwe eines Gefallenen erhält als H inter
bliebenenversorgung — und nur dieses Beispiel sei 
hier genannt — eine monatliche Rente von 118 DM. 
Dieser Problematik kann man auch nicht mit der Be
gründung ausweichen, daß eben die einen Ansprüche 
— nämlich die Reichsverbindlichkeiten — Rechtscha
rakter und die anderen nur Fürsorgecharakter hätten. 
Denn abgesehen davon, daß eine solche Begründung 
politisch niemals Anerkennung finden würde, dürfte 
sie auch dem im Grundgesetz verankerten  Prinzip des 
sozialen Rechtsstaats widersprechen. Ein sozialer 
Rechtsstaat kann die aus einer vorangegangenen Ka
tastrophe entstandenen V erluste nicht nach rechtsfor
malen Kategorien regeln. Für ihn kann sich die Rang
ordnung für die Entschädigungsregelung nur nach der 
Schwere der Opfer bestimmen. Kann man bei dieser 
Betrachtung die oben skizzierte Regelung der Reichs
verbindlichkeiten angreifen?

AUFBRINGUNG DER MITTEL 
Was kostet nun diese Regelung den Bundeshaushalt, 
d. h. den Steuerzahler? Die Bedienung einer Ab
lösungsschuld, die für den westdeutschen Privatbe
sitz an Reichsanleihen gewährt würde, w ürde jährlich 
je 1 Vo' Ablösungsquote kosten:

bei 4 “/• Zinsen, Laufzeit rd. 25 Jah re ; 11,7 M ill. DM,
bei 4"/» Zinsen, Laufzeit rd. 10 Jah re ; 22,2 M ill. DM,
bei 6 "/o Zinsen, Laufzeit rd. 25 Jah re ; 14,0 M ill. DM,
bei 6 ®/o Zinsen, Laufzeit rd. 10 Jah re ; 24,5 M ill. DM.

Bei einer Ablösungsquote von 6,5 ”/» w ürden also bei 
der erstgenannten A usstattung jährlich rd. 76 Mill. 
DM aufzubringen sein. Nimmt man einmal an, daß 
für die nichtverbrieften Reichsverbindlichkeiten — 
und zwar für die zu erfüllenden wie auch für die nur 
im Rahmen der H ärteregelung zu berücksichtigenden — 
rd. 25 Mill. DM aufzubringen w ären (übrigens eine 
wahrscheinlich zu niedrige Schätzung), so betrüge die 
jährliche Gesamtbelastung des Bundeshaushalts für 
die Regelung der Reichsverbindlichkeiten rd. 100 Mill. 
DM. Dieser Betrag Ist auch im Entwurf des Bundes
haushaltsplans 1955/56 eingesetzt.
Es ist in der Öffentlichkeit erklärt worden, „daß der 
Bund sich nicht so billig von der Reichsschuld loskau
fen könne.“ Welche kaum faßbare, unverständliche 
Vorstellungswelt liegt allein schon dieser Formulierung 
zugrunde! W as kann und muß, so sollte m an fragen, 
dem Steuerzahler noch an neuen Lasten aufgebürdet 
werden? Denn daß im Bundeshaushalt keine w eiteren 
Möglichkeiten für eine Erhöhung dieses 100 Mill.-An-
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satzes stecken, erkennen m ittelbar gerade diese Kri
tiker an, wenn sie den Haushalt als außerordentlich 
labil hinstellen. Abwegig erscheint auch der Hinweis 
auf die sagenhaften Milliarden des Reichsvermögens. 
An theoretisch veräußerlichen W erten verbleiben — 
wenn man das für unser Gemeinschaftsleben unent
behrliche und daher unveräußerbare V erw altungsver
mögen (Zollgebäude, Bahnhöfe, Postäm ter usw.) ab
zieht — vielleicht 3— i  Mrd. DM. Auf diese W erte 
haben bei früheren Gelegenheiten die verschiedensten 
Opfer der Katastrophe — Vertriebene, NS-Opfer, De
montage- und Reparationsgeschädigte — Anspruch er

hoben. Sie sind mit der Begründung abgewiesen w or
den, daß ein Staatsvermögen — und zwar auch eine 
Option auf staatliche Beteiligungsrechte — niemals 
nur e i n  e r  Gläubiger- oder Geschädigtengruppe zu
steht. Kann man diese Auffassung jetzt zugunsten der 
Gläubiger fundierter Reichsverbindlichkeiten aufgeben? 
Es ist hier nicht der Platz, über die Frage der Priva
tisierung von ehemaligem Reichsvermögen zu sprechen. 
W as aber durch eine Privatisierung dieses Vermögens 
zu erzielen wäre, könnte doch wohl nach meiner per
sönlichen Meinung nur über die Einnahmeseite des 
Bundeshaushalts der Gesamtheit zugutekommen.

Die Situation auf dem Weltkaffeemarkt
Brasiliens „Kaffeeverteidigung"

Dr. Ernst Samhaber, Bonn

Der schwere Kälteeinbruch vom Juli 1953 traf Bra
silien in einem besonders ungünstigen Augen

blick an einer besonders empfindlichen Stelle. Mit 
Mühe war gerade die Außenhändelskrise des Jahres 
1952 überwunden, die nach dem Zusammenbruch des 
Koreabooms zu einer Devisenbelastung von über 400 
Mill. $ geführt hatte, davon 200 Mill. offene Handels
schulden an die USA, über 100 Mill. an d ie  Bundes
republik. Durch langfristige Anleihen in den USA 
und durch ein weitreichendes Zahlungsabkommen mit 
Bonn war der Zusammenbruch der brasilianischen Ein
fuhr verhindert worden. Eine neue Krise konnte leicht 
alle diese Erfolge wieder zunichte machen.
Die Kältewelle traf die neuen Pflanzungen in Para
na. Noch zehn Jahre vorher lag das Schwergewicht 
des brasilianischen Kaffeeanbaus im Staate Säo Paulo; 
inzwischen waren dort die Böden durch die Kaffee
bäume derart ausgelaugt, daß nur durch großzügige 
Bodenverbesserung, etwa durch reichliche Düngung, 
neue Pflanzungen möglich wurden. Dagegen schienen 
sich in Parana unendliche Flächen für den Kaffeean
bau zu eignen. W ar das ein Irrtum? V erkannte die 
oberflächliche Beurteilung des Bodens allein, daß sich 
soweit im Süden zu häufig Fröste einstellen könnten, 
denen der empfindliche Kaffeebaum nicht gewachsen 
war? Ohne Parana w ar die Stellung Brasiliens auf 
dem W eltkaffeemarkt ernstlich gefährdet.
Durch die reichlich pessimistischen Betrachtungen aus 
Brasilien, die allein für Parana mit einem Ernteaus
fall von 3,5 Mill. Sack (bei einer Gesamterzeugung 
von 17 Mill. Sack in ganz Brasilien) rechneten, stiegen 
in Nordamerika die Kaffeepreise außerordentlich. Die 
Preissteigerung wurde noch verstärkt, als Brasilien 
seinen Ankaufspreis für Kaffee im Inland erhöhte. 
Gleichzeitig aber hielt der Banco do Brasil an der 
Abrechnung von 31,5 Cruzeiros je  Dollar für die Er
löse aus der Kaffeeausfuhr fest, während im Inland 
die Versteigerung der gleichen Dollars unter den 
Importeuren 50, 60 und mehr Cruzeiros für den Ein
fuhrbedarf erbrachte.
Die Preissteigerung auf den W eltm ärkten w urde für 
den brasilianischen Kaffeepflanzer auf diese W eise

in großem Umfange durch den künstlich gedrückten 
Kurs des Dollar aufgewogen, den er bei der Aus
fuhr einnahm, wenn wir von der tatsächlichen Kauf
kraft des Cruzeiro im Inland — gem essen an  den 
Kosten der Einfuhrgüter — ausgehen. Als dann im 
April 1954 der erste Rückschlag kam, hätte die brasi
lianische Regierung gut ebenfalls mit ihren Kaffee
preisen heruntergehen können; sie hätte  dann je 
doch unter dem Druck der Pflanzer den Umrechnungs
kurs des Cruzeiro im V erhältnis zum Dollar auf eine 
Grundlage stellen müssen, die den wirklichen Gege
benheiten Rechnung trug, anders ausgedrückt, die 
sich den M arktbedingungen anpaßte. Das wollte der 
Finanzminister Aranha jedoch vermeiden.
Er setzte einen Ausfuhrmindestpreis von 86 Dollar
cents je  Ib für den Kaffee fest, der umgerechnet mit 
31,5 Cruzeiros je Dollar den Pflanzern einen ansehn
lichen, aber nicht übertriebenen Gewinn ließ, der je 
doch so wenig mit den M arktverhältnissen in Nord
am erika übereinstimmte, daß die Ausfuhr von Brasil
kaffee in die USA nahezu auf die Hälfte der voran
gegangenen Jahre zurückging. In den brasilianischen 
Häfen häuften sich die Kaffeevorräte, während die 
W ettbewerber, vor allem Kolumbien, auch den letzten 
Sack ihrer vorangegangenen Ernte verkauften. 
Aranhas Spekulation beruhte auf der Annahme, daß 
bis spätestens September 1954 die V orräte an  Kaffee 
in den anderen Anbaugebieten derart zusammen
schrumpfen müßten, daß die Abnehmer gezwungen 
sein würden, den geforderten Preis von 86 Dollarcents 
zu bewilligen, wollten sie überhaupt Kaffee trinken. 
Vielleicht hätte sich diese Hoffnung erfüllt, wenn 
nicht in den USA durch die ungewöhnliche Preiser
höhung eine Gegenbewegung ausgelöst worden wäre, 
die den inneren Verbrauch stark  drosselte und die 
einen amtlichen Druck auf die Spekulanten an der 
New Yorker Börse ausübte. Brasilien gab nach und 
ließ den Kaffeepreis um 15 "/• absinken, indem es die 
Umrechnung des Dollar zugunsten der Exporteure än
derte.
S tatt die Kaffeemärkte zu beruhigen und die nord
amerikanischen Verbraucher w ieder zu erhöhten Ein
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